
Dann kannst Du Dich für ‚Begleitetes Fahren’ ent-
scheiden. Schon ab einem Alter von 16 ½ Jahren
kann diese Ausbildung beginnen. Sobald Du die
prak.sche Prüfung bestanden hast, darfst Du ab
dem 17. Lebensjahr mit einer geeigneten Begleit-
person selbstständig einen Pkw steuern.
Den „rich.gen“ Führerschein bekommst Du dann
mit 18 Jahren zugesandt.

Dann kannst Du einen Intensiv-Kurs mit uns ver-
einbaren, bei dem Du jeden Tag unterrichtet
wirst.
Wich.g ist, dass der Führerscheinantrag rechtzei-
.g beim Bürgeramt (LABO) gestellt wird!

Wenn Du eine ausländische Fahrerlaubnis besitzt,
bist Du vielleicht andere Regeln gewohnt, als sie
in Deutschland gelten.
Nach einer Fahrprobe entscheidet Dein Fahrlehrer
wie viele Übungsstunden nö.g sind, damit du mit
den neuen Verkehrssitua.onen vertraut bist.
Dein alter Führerschein wird nach bestandener
Prüfung in einen deutschen Führerschein umge-
schrieben.

Auffrischungsstunden kann bei uns jeder bekom-
men, der schon einen Führerschein besitzt, aber
z.B. lange nicht gefahren ist. Genau das, wobei Du
Dich unsicher fühlst, wird geübt - so o� und so-
lange, wie Du möchtest.

Falls Dir der Führerschein entzogen wurde (z.B.
wegen Drogenmissbrauch), bereiten wir Dich auf
die evtl. neu abzulegende Prüfung vor.

Begleitetes Fahren
Möchtest Du schon vor Deinem
18. Geburtstag selbst fahren?

Führerscheinentzug

Du hast die Fahrerlaubnis im Aus-
land gemacht und möchtest jetzt
einen deutschen Führerschein?

Ausländische Fahrerlaubnis

Auffrischungsstunden
Du bist etwas aus der Übung ge-
kommen?

Express-Führerschein
Brauchst Du Deinen Führerschein
besonders schnell?

Weitere Angebote

Hast Du weitere Fragen, dann rufe uns an oder schicke uns eine E-Mail.


